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1. Einführung 

Im Kernbereich kirchlichen Handelns, der Glaubensweitergabe und der Seelsorge, sind uns als 
Mitarbeitende der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Zwischen Brigach und Kirnach 

schutzbefohlene Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen anvertraut. Damit tragen wir ein 
hohes Maß an Verantwortung für deren körperliches, geistiges und seelisches Wohl. Somit haben wir 
die Pflicht, sie vor jeder Form von Übergriffen, Missbrauch und Gewalt zu schützen. 
Die katholische Kirchengemeinde Zwischen Brigach und Kirnach als Rechtsträgerin von Einrichtungen 

und Diensten ist dafür verantwortlich, dass die Strukturen und Prozesse zur Prävention gegen 

sexualisierte Gewalt in unseren Gruppierungen und Kreisen nachvollziehbar, kontrollierbar und 

evaluierbar sind.  

Ein Schutzkonzept hilft den institutionellen Risikofaktoren zu begegnen.  

Institutionelle Risikofaktoren sind auf Träger- und Leitungsebene:  

 Abschottung und Exklusivitätsanspruch nach Außen 

 rigider und autoritärer Leitungsstil 

 intransparente Entscheidungskriterien 

 unzureichende fachliche Kontrolle der Mitarbeitenden 

 mangelnde Wert-schätzung der Arbeit der Mitarbeitenden durch die Leitung 

 fehlende regelmäßige Dienstbesprechungen 

 fehlende Personalentwicklungsgespräche und Stellenbeschreibungen  

 kein strukturiertes Einstellungsverfahren in dem der Schutz vor sexueller Gewalt 

angesprochen wird  

 erweiterte Führungszeugnisse werden nicht eingesehen  

 kein systematisches Beschwerdemanagement  

 die fachliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden wird nicht gefördert  

 Verzicht auf Supervision, kein Ablaufplan für den Umgang mit Verdachtsfällen.  

Auf der Ebene der Mitarbeitenden sind folgende Risikofaktoren zu benennen:  

 Fehlendes Wissen um Signale und Symptome sexualisierter Gewalt 

 Machtanspruch  

 private Kontakte zwischen Schutzbefohlenen und Betreuenden 

 es existiert eine sexualisierte Kommunikation sowie Mobbing unter den Mitarbeitenden  

 Kritik gilt untereinander als unzulässig 

 fehlende Streitkultur 

 Selbstreflexion findet nicht statt 

 persönliche Krisen oder körperliche Abhängigkeiten (wie beispielsweise, Alkohol-, 

Medikamenten bzw. Drogenmissbrauch) werden ignoriert.1 

                                                            
1 Vgl. Institutionelles Schutzkonzept, zur Prävention von sexualisierter Gewalt in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen. Arbeitshilfe. Hrsg. Erzbischöfliches Ordinariat Berlin, beauftragter zur Prävention von sexualisierter 
Gewalt. S 7f. 
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2. Ziel und Auftrag 
 

Die Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Zwischen Brigach und Kirnach will Kindern, Jugendlichen 

und erwachsenen Schutzbefohlenen, sowie allen Menschen, die sich kirchlichem Handeln 

anvertrauen, Lebensräume anbieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen, ihre 

Beziehungsfähigkeit und ihren persönlichen Glauben entfalten können. 

Unsere katholische Kirchengemeinde Zwischen Brigach und Kirnach mit ihren Pfarreien, 

Gruppierungen und Diensten soll ein sicherer Ort für unsere Gemeindemitglieder und für die uns 

anvertrauten Menschen sein. 

Als katholische Kirchengemeinde Zwischen Brigach und Kirnach sind wir diesem Ziel verpflichtet. 

Deshalb setzen wir die Verordnungen zur Vermeidung der Gefährdungen von Kindern, Jugendlichen 

und erwachsenen Schutzbefohlenen zur Prävention und zum Umgang mit sexueller Gewalt und die 

Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz für den Umgang mit sexuellem Missbrauch und zur 

Prävention aktiv um. 

In der Sitzung des Pfarrgemeinderates am 08.01.2020 wurde über die Inhalte dieser Rahmenordnung 

informiert und beraten. Im Anschluss wurde sie beschlossen und besitzt nun Gültigkeit.  

3. Verhaltenskodex 

Dieser Verhaltenskodex bildet die Grundlage zur Umsetzung der Bischöflichen Rahmenordnungen zum 

Schutz vor sexualisierter Gewalt. Mit seiner Veröffentlichung schaffen wir Transparenz und erhoffen 

uns eine Sensibilisierung für diese Thematik im Blick auf unser Gemeindeleben. Dafür gilt: 

 Kirchliches Handeln, Unterricht, Erziehung, Betreuung und Seelsorge ist unvereinbar mit jeder 

Form von körperlicher, verbaler, psychischer oder sexualisierter Gewalt.  

 Jedes Verhalten, das die Achtung vor dem anderen Menschen und seiner eigenen Entwicklung 

verletzt oder stört, widerspricht den Prinzipien kirchlichen Handelns. 

Diesem Grundsatz verpflichtet, wollen wir die Kultur des achtsamen und grenzachtenden Miteinanders 

stärken und mit institutionellen Standards in unseren Einrichtungen und Diensten den 

Persönlichkeitsschutz der uns anvertrauten Menschen sicherstellen.  

Deshalb erklären wir: 

1. Unser Handeln ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Wir unterstützen Kinder, 
Jugendliche und alle schutzbefohlenen Menschen in ihrer Entwicklung zu 
eigenverantwortlichen, glaubens‐ und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. 

2. Wir achten die Rechte und Würde der uns anvertrauten Menschen, insbesondere auch ihr 
Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit. 

3. Wir gehen achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um und tragen Sorge 
dafür, dass die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der uns anvertrauten Kinder, 
Jugendlichen und schutzbefohlenen Menschen respektiert werden. Dies gilt auch für die 
Grenzen unserer hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Unser besonderes Augenmerk gilt dem Bereich der Jugendarbeit (Sommerlager, 
Hüttenwochenenden, Ausflüge…) 
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4. Wir nutzen Bildern und Medien und das Internets achtsam und verantwortungsbewusst.  

5. Wir treten dafür ein, offene und subtile Formen von Gewalt, Grenzverletzungen und 
Übergriffen bewusst wahrzunehmen und leiten gegebenenfalls notwendige und angemessene 
Maßnahmen zum Schutz junger Menschen und Schutzbefohlener ein. 

6. Wir beziehen aktiv Stellung gegen jedes diskriminierende, gewalttätige und sexistische 
Verhalten. 

7. Wir wollen alle unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
motivieren, sich für den Schutz von Menschen einzusetzen, die sich kirchlich-pastoralem 
Handeln anvertrauen.  

8. Wir legen Wert darauf, dass die Verantwortlichen in unseren Gruppierungen und Diensten 
eine größtmögliche Sorgfalt bei der Auswahl Ehrenamtlicher wahren. 

9. Wir tragen Sorge dafür, dass alle, die eine Funktion in der kirchlichen Kinder‐ und Jugendarbeit, 
in der Katechese und in der Betreuung, Erziehung, Pflege oder Begleitung Minderjähriger oder 
anvertrauter erwachsener Schutzbefohlener übernehmen, über die Gefahr von 
Grenzüberschreitungen und des Missbrauchs informiert, aufgeklärt, entsprechend eingeführt 
und qualifiziert werden. 
Die Unterzeichnung einer Erklärung zum grenzachtenden Umgang (welche den 

Verhaltenskodex beinhaltet) bzw. je nach Tätigkeit die Vorlage einer 

Unbedenklichkeitsbescheinigung, (welche sich auf das erweiterte Führungszeugnis bezieht) ist 

Voraussetzung für die Übernahme einer Tätigkeit in diesen Aufgabenfeldern.2  

10. Wir gestalten unsere Strukturen und Rahmenbedingungen so, dass Mitsprache und 
Beteiligung ermöglicht wird. Wir stärken die Rechte von Kindern und Jugendlichen und 
Schutzbefohlenen. 

11. Wir treffen Vorkehrungen, dass der Persönlichkeitsschutz der uns anvertrauten Menschen 
gewährleistet wird. Dazu gehören insbesondere 

 der Schutz vor körperlicher und psychischer Gewalt, Schadenszufügung oder 
Misshandlung, 

 der Schutz vor sexualisierender Gewalt, vor Vernachlässigung, schlechter Behandlung 
oder Ausbeutung. 

12. Für Konflikte und Beschwerden stellen wir klar geregelte Beschwerdewege zur Verfügung (vgl. 
Anhang 9.6) 

Die „Erklärung zum Grenzachtenden Umgang“ ist in der Anlage beigefügt (vgl. Anhang 9.3) 

4. Information und Aufklärung 

Wir informieren die Verantwortlichen in unseren Gruppierungen und Diensten über die bischöflichen 

Leitlinien. Turnusmäßig werden alle Gruppierungen zu Informationsveranstaltungen eingeladen. 

Unsere Jugendlichen Gruppenleiter besuchen die Veranstaltungen des Jugendbüros. Die anderen 

Gruppen und Dienste sollen zentral sensibilisiert und geschult werden. Dazu bemühen wir uns um den 

Aufbau eines Schulungsteams. Der Notwendigkeit entsprechend finden diese 

Informationsveranstaltungen für eine einzelne Gruppe oder durch Zusammenschluss mehrerer 

Dienste und Gruppierungen statt, wenn der jeweilige Charakter der Gruppen es zulässt. 

                                                            
2 Vgl. Amtsblatt Nr. 22 v. 07.08.2015 
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5. Schulung 

In Aufgabenfeldern, in denen asymmetrische Beziehungen bestehen, insbesondere in der Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen, mit kranken, alten und behinderten Menschen hat die Kirchengemeinde 

eine besondere Verantwortung in Bezug auf die erforderliche fachliche und persönliche Eignung der 

hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.3 

Deshalb gilt:  

 die Verantwortlichen in Verrechnungsstelle (Kindergartengeschäftsführer*in), in den 
Einrichtungen, den Diensten und Gruppierungen, sowie in den kirchlichen Verbänden wählen 
ihre Mitarbeiter*innen (seien sie ehrenamtlich oder hauptberuflich) in diesen 
Aufgabenbereichen sorgfältig aus.  

Als Instrumente der Umsetzung dienen: 

 Schulungen, die über die Gefahren von Grenzüberschreitungen und des Missbrauchs 
sensibilisieren und aufklären.  

 Die Einführung und Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung des Erzbistums, da sie 
Voraussetzung für die Übernahme einer Tätigkeit in diesen Aufgabenfeldern darstellt.“4 

 Die Einforderung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung im Blick auf das erweiterte 
Führungszeugnis nach §30a Abs. 1 des Bundeszentralregisters.  

Die Schulungen haben folgende Schwerpunkte: 

 Eigene Wahrnehmung, eigene Zugänge 
 Begriffserklärungen (Grenzverletzungen, Übergriffe, Straftaten) 
 Gefährdungspotenziale 
 Strategien von Täterinnen und Tätern 
 Mitverantwortung der Institution 
 Möglichkeiten zum präventiven Handeln 
 Standards des grenzachtenden Miteinanders 
 Verhalten bei Verdachtsfällen 
 Möglichkeiten der Hilfe 
 Verpflichtungserklärung des Erzbistums Freiburg 

 
Die Schwerpunkte können, je nach Tätigkeitsfeld der Teilnehmer/‐innen, ergänzt oder unterschiedlich 

gewichtet werden. 

Am Ende der Unterweisungsveranstaltung erhalten die Teilnehmer*innen die Verpflichtungserklärung 

in doppelter Ausführung. Diese können sie im Anschluss an die Veranstaltung dann in Ruhe nochmals 

durchlesen und bedenken. Es besteht vor der Unterzeichnung die Möglichkeit zu einem persönlichen 

Gespräch mit der/dem Präventionsbeauftragten. 

Ein von den Ehrenamtlichen unterschriebenes Exemplar wird zentral in einem Büro der 

Seelsorgeeinheit archiviert, das andere behält der Teilnehmer/die Teilnehmerin.  

                                                            
3 Problematisch ist diese Forderung im Blick auf die Einstellung von Kindergarten-Personal, da diese durch den 
Kindergarten-Geschäftsführer*in besorgt wird. 
4 Ehrenamtsleitlinie der Kath. Kirchengemeinde Waldkirch, http://www.kath-

waldkirch.de/html/ehrenamtsleitlinie610.html (14.11.2017), S. 2 
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Darüber hinaus klären die Verantwortlichen, ob dem Aufgabenprofil entsprechend eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das erweiterte Führungszeugnis notwendig ist (siehe 

Anhang 9.1 Prüfschema bzgl. der Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses für Ehrenamtliche  

sog. „Ampelschema“). 

Von allen Angestellten der Kirchengemeinden, die mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 

Schutzbefohlenen Kontakt haben können, wird darüber hinaus ein erweitertes Führungszeugnis nach 

§30a Abs. 1 des Bundeszentralregisters eingefordert und dessen Überprüfung dokumentiert. Dies 

übernimmt für die Kirchengemeinde Zwischen Brigach und Kirnach die Verrechnungsstelle Tannheim. 

6. Institutionelles Schutzkonzept in den jeweiligen Einrichtungen 

und Diensten 

Als Rechtsträger von Einrichtungen und Diensten ist die Römisch-Katholischen Kirchengemeinde 

Zwischen Brigach und Kirnach verantwortlich, dass die Strukturen und Prozesse zur Prävention gegen 

sexualisierte Gewalt in unseren Institutionen transparent, nachvollziehbar, kontrollierbar und 

evaluierbar sind. In den eigenständigen Einrichtungen der katholischen Kirchengemeinde wird ein auf 

die jeweilige Einrichtung ausgerichtetes Schutzkonzept erarbeitet. In den Kindertagesstätten erfolgt 

dies  in Kooperation mit der Verrechnungsstelle in Tannheim und der Einrichtungsleitung.  

7. Benennung eines/einer Präventionsbeauftragten 

Wir benennen eine Person als präventionsbeauftragte Ansprechperson für unsere Kirchengemeinde 

zwischen Brigach und Kirnach, die sich verantwortlich für die Präventionsthematik in all ihren 

Bereichen zeigt.  

Darüber hinaus gibt es auf Dekanatsebene eine von der Diözese angestellte Präventionsfachkraft. 5 

8. Praktische Umsetzung des Schutzkonzeptes 

Es wird ein Prüfschema erstellt („Ampel“), welches alle Arbeitsbereiche auflistet. Dieses Schema liefert 

eine Übersicht, für welche Arbeitsbereiche eine Vorlagepflicht/ Befreiung einer 

Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt (vgl. Anhang 9.1). 

Dieses steht in allen Pfarrbüros in Papierform zur Verfügung.  

In einem sinnvollen Rhythmus prüfen die hauptberuflich Mitarbeitenden für welche Ehrenamtliche 

eine Schutzschulung mit Selbstverpflichtungserklärung und eventuell ein erweitertes 

Führungszeugnis notwendig ist, bzw. dieses erneuert werden muss (Verjährungsfrist 5 Jahre). 

Für diese Personen wird ein neuer Personenbogen angelegt, auf dem vermerkt wird, welche 

Nachweise benötigt werden (vgl. Anhang 9.2 Personenbogen).  

                                                            
5 Vgl. institutionelles Schutzkonzept des Dekanates Schwarzwald-Baar, 4.  
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9. Anhänge 
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9.1. Prüfschema bzgl. der Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 

für Ehrenamtliche (sog. „Ampelschema“) 
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9.2. Personenbogen 

Personen-Bogen im Rahmen des Schutz-Konzepts  

der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Zwischen Brigach und Kirnach 

Nachname:     ___________________________   Vorname: ___________________________ 

Geboren am:  _________________         ⃝    

 

Mitarbeit in folgenden Bereichen: 

⃝   Ministranten    ⃝   Sternsinger  

⃝   Ferienlager/Hüttenwochenenden  ⃝   Kinder- bzw. Jugendchöre 

⃝   Erstkommunionvorbereitung  ⃝   Firmvorbereitung 

⃝   Gruppenstunden    ⃝   Kinderkirche 

⃝   ehrenamtlicher Mesnerdienst  ⃝   ___________________________________ 
 

  Ja   Nein      vorgelegt 

Selbstverpflichtungs-Erklärung:   ⃝    ⃝           ⃝ 
nach besuchter Schutzschulung 

Unbedenklichkeits-Bescheinigung:   ⃝    ⃝           ⃝ 
 zum erweiterten Führungszeugnis      

 

ausgefüllt von (für Rückfragen): ______________________   Datum: ________ 

Unbedenklichkeits-Bescheinigung 

Ausstellungsdatum des erweiterten Führungszeugnisses:  

kein Tätigkeitsausschluss, da keine Verurteilung nach   

einer in § 72a SGB VIII aufgeführten Straftat vorliegt   

Wieder-Vorlage (nach 5 Jahren – vgl. PrävO §6.1)  

Ausstellungsdatum des erweiterten Führungszeugnisses:  

kein Tätigkeitsausschluss, da keine Verurteilung nach   

einer in § 72a SGB VIII aufgeführten Straftat vorliegt   

 deshalb ist vorzulegen 

         Ab 16 Jahren ist eine Unbedenklichkeits-  

        bescheinigung vorzulegen. 

 

__________________ 

 

___________________________
Datum/Unterschrift 

 

__________________ 

 

___________________________
Datum/Unterschrift 

bei Einsicht nicht älter als 3 Monate! 

bei Einsicht nicht älter als 3 Monate! 
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9.3. Erklärung zum grenzachtenden Umgang für ehrenamtlich Tätige 
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9.4. Verfahren zur Einsichtnahme erweiterter Führungszeugnisse von 

ehrenamtlich Mitarbeitenden 
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9.5. Brief zur Vorlage bei der Meldebehörde 
 

 

 

 

 

 

 

Zur Vorlage bei der örtlichen Meldebehörde (Bürgeramt) 

Anforderung eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

im Kernbereich kirchlichen Handelns, der Glaubensweitergabe und der Seelsorge sind den  

ehrenamtlich Mitarbeitenden der katholischen Kirchengemeinde zwischen Brigach und Kirnach  

schutzbefohlene Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen anvertraut. 

Deshalb bestehen wir als Kirchengemeinde bei unseren Mitarbeitenden, die im direkten Kontakt mit 

Schutzbefohlenen stehen, auf die  

Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung,  

die nur unter Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses zu erhalten ist.  

Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich. Daher beantragen wir eine Gebührenbefreiung. 

Ich bitte Sie für die Person, die Ihnen dieses Schreiben vorlegt, ein erweitertes polizeiliches  

Führungszeugnis zu beantragen.  

 

Vielen Dank. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Dominik Feigenbutz, Pfarrer 

  

Römisch-Katholische Kirchengemeinde 
Zwischen Brigach und Kirnach 
78086 Brigachtal St. Martin-Str. 11 
Telefon 07721 / 325 48 

Telefax 07721 / 507 257 

Internet www.kath-zwibriki.de 

E-mail brigachtal@kath-zwibriki.de 
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9.6. Beschwerdewege 

9.6.1. Handlungsleitfaden für Vermutungen und Vorfälle psychischer, körperlicher 

oder sexueller Gewalt 
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9.6.2. Kontaktadressen für Anfragen zur Beratung in Situationen von 

Grenzverletzungen, Übergriffen und sexuellem Missbrauch von Kindern, 

Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen 
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Präventionsbeauftragte 
Kontakt ist zu empfehlen bei Fragen nach 
Schulungsveranstaltungen und Fortbildungen sowie 
Koordination von Maßnahmen 

Präventionsbeauftragte  
Silke Wissert 
Schoferstr. 1 
79098 Freiburg  Telefon: +49 (761) 2188 211 
silke.wissert@ordinariat-freiburg.de  
Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg 
Koordinierungsstelle Prävention gegen sexuelle Gewalt 

 

 


